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§ 27 NÖ GÄG 1977 Witwen- und
Witwerversorgung
 NÖ GÄG 1977 - NÖ Gemeindeärztegesetz 1977

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

(1) Bezüglich des Anspruches auf Witwen- und Witwerversorgung bzw. auf Versorgung des hinterbliebenen

eingetragenen Partners, der Begri6e, die für die Ermittlung des Witwen- und Witwerversorgungsgenusses und des

Versorgungsgenusses der hinterbliebenen eingetragenen Partner maßgebend sind, der Höhe des monatlichen

Versorgungsgenusses, der Verminderung, des Verlustes und allfälligen Wiederau:ebens des Versorgungsanspruches

gelten die Bestimmungen der Gemeindebeamtendienstordnung 1976, LGBl. 2400.

(2) Zusätzlich zum Witwen- oder Witwerversorgungsgenuß bzw. zum Versorgungsgenuß der hinterbliebenen

eingetragenen Partner gebührt für jedes Kalendervierteljahr eine Sonderzahlung in der Höhe von 50 v.H. des

monatlichen Witwen- oder Witwerversorgungsgenusses bzw. des monatlichen Versorgungsgenusses des

hinterbliebenen eingetragenen Partners.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999
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